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Steuertermine November 2016 

15.11. Gewerbesteuer** 
Grundsteuer** 

10.11. Umsatzsteuer* 
Lohnsteuer* 
Solidaritätszuschlag* 
Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.* 

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.11. bzw. 18.11.2016. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und 
Zahlungen per Scheck. [* bei monatlicher Abführung für Oktober 2016; ** Vierteljahresrate an die 
Gemeinde] 
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Geschenke an Geschäftsfreunde: Wann Kalender mit Firmenlogo nicht als Betriebsausgaben 
abziehbar sind 

Eine gute geschäftliche Verbindung lebt nicht nur von stetigem Warenaustausch und 
Zahlungsflüssen. Es ist auch üblich, sich hin und wieder gegenseitig zu beschenken. Sei es mit einer 
Flasche Wein und einer Dankeskarte zu Weihnachten oder einfach mit einem typischen Produkt aus 
eigener Herstellung. Auch Kalender finden alle Jahre wieder neue Besitzer. Dumm nur, wenn das 
Finanzamt hierbei allzu genau auf die Details schaut. 

Bevor Sie sich Gedanken über die nächsten Weihnachtspräsente machen, sollten Sie daher das 
folgende Urteil im Zusammenhang mit dem Verschenken von Kalendern kennenlernen. In einem 
Streitfall vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) ging es nämlich um Kalender, die der 
verschenkende Unternehmer nicht einmal als Geschenke betrachtete, sondern als Werbeträger (das 
Firmenlogo und das mutmaßlich eigene Gebäude waren darauf abgedruckt). 

Doch aufgrund der Hochwertigkeit und der eigenen Herstellung kam am Ende ein Preis von 10,69 
EUR pro Kalender heraus. Die Grenze für Geschenke an Geschäftsfreunde, die als Betriebsausgaben 
abziehbar sind, liegt jedoch bei 10 EUR. Sind die Präsente mehr als 10 EUR und weniger als 35 EUR 
(brutto bei Kleinunternehmern und netto bei allen anderen) pro Jahr und Empfänger wert, müssen 
sie in der Buchführung abgegrenzt und die Beschenkten separat aufgeführt werden, um die Kosten 
als Betriebsausgaben abziehen zu können. Bei Missachtung dieser Aufzeichnungspflicht oder bei 
einem Wert von über 35 EUR können die Betriebsausgaben im Zusammenhang mit den Geschenken 
gar nicht berücksichtigt werden. 

Doppeltes Pech für das klagende Unternehmen: 

 Einerseits handelte es sich bei den Kalendern nach Auffassung des FG durchaus um 
Geschenke. Denn das Unternehmen und das Finanzamt hatten sich zuvor bereits auf eine 
Wertung als Geschenk verständigt. 

 Andererseits konnte das Unternehmen aufgrund seines internen Controllingsystems zwar 
eine einzelne Verfolgbarkeit der Kalender sicherstellen und nachweisen. Das jedoch ist nicht 
ausreichend, um die Aufzeichnungspflicht zu erfüllen. Einzig eine Abgrenzung in der 
steuerlichen Buchführung genügt den gesetzlichen Anforderungen. 

Die Klage hatte daher keinen Erfolg. 

 

Betriebsausflüge: Wann der Fiskus den 110-EUR-Freibetrag gewährt 

Betriebsveranstaltungen wie Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern oder Jubiläen werden steuerlich 
begünstigt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Damit der Fiskus mitspielt, muss die 
Veranstaltung in der Regel allen Mitarbeitern des Unternehmens oder des Betriebsteils offenstehen - 
elitäre Feste, bei denen nur bestimmte Gruppen bevorzugt werden, sind nicht begünstigt. 
Ausnahmsweise erkennt der Fiskus aber auch einen fest umrissenen Teilnehmerkreis an, wenn sich 
die Abgrenzung aus betriebsstrukturellen Konstellationen ergibt (z.B. Feier einer Abteilung, 
Pensionärstreffen). 
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Wird eine Betriebsveranstaltung steuerlich anerkannt, dürfen die Zuwendungen des Arbeitgebers an 
den Arbeitnehmer anlässlich dieses Events mit maximal 110 EUR je Veranstaltung und Arbeitnehmer 
steuer- und sozialabgabenfrei belassen werden; dies gilt für maximal zwei Betriebsveranstaltungen 
pro Jahr. Da es sich um einen Freibetrag handelt, müssen nur die darüber hinausgehenden 
Zuwendungen versteuert bzw. verbeitragt werden. 

Hinweis: Bis einschließlich 2014 war die 110-EUR-Schwelle noch als Freigrenze ausgestaltet, so dass 
eine Überschreitung um einen einzigen Cent dazu führte, dass die gesamten Zuwendungen als 
Arbeitslohn versteuert werden mussten. 

Zur Berechnung der Arbeitgeberzuwendungen anlässlich einer Betriebsveranstaltung müssen 
zunächst sämtliche Kosten der Feier zusammengerechnet werden. Hierzu gehören nicht nur die 
"unmittelbar konsumierbaren" Kostenpositionen für Speisen und Getränke, sondern auch die Kosten 
für den äußeren Rahmen der Veranstaltung (z.B. Kosten für Bus- oder Schifffahrt, Raummiete). 
Nimmt ein Arbeitnehmer eine Begleitperson mit zu einer Betriebsveranstaltung, müssen ihm deren 
anteilige Kosten steuerlich zugerechnet werden. 

Beispiel: Ein Arbeitgeber zahlt für einen Betriebsausflug insgesamt 10.000 EUR. Es nehmen 75 
Arbeitnehmer an der Veranstaltung teil, von ihnen bringen 25 eine Begleitperson mit, so dass 
insgesamt 100 Personen teilnehmen. Die Gesamtkosten müssen zunächst auf 100 Personen verteilt 
werden, so dass sich ein geldwerter Vorteil von 100 EUR pro Kopf ergibt. Die Arbeitnehmer ohne 
Begleitperson liegen somit unterhalb des 110-EUR-Freibetrags, so dass bei ihnen durch die Feier 
keine Steuerlast entsteht. Den Arbeitnehmern mit Begleitperson müssen Vorteile von jeweils 200 
EUR zugerechnet werden, so dass sie nach Abzug des Freibetrags 90 EUR versteuern müssen. 

 

40-jähriges Dienstjubiläum: Arbeitnehmer kann Kosten der Feier absetzen 

Dass auch Finanzbeamte mitunter gegen ihren Einkommensteuerbescheid klagen, hat nun ein 
Staatsdiener aus Niedersachsen bewiesen, dem die Kosten für sein 40-jähriges Dienstjubiläum vom 
Fiskus zunächst aberkannt worden waren. Für die Feier an einem Montagmittag hatte er alle 
Beschäftigten seines Finanzamts in den Sozialraum der Behörde eingeladen; für Häppchen, Sekt und 
Wein waren Kosten von 834 EUR angefallen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) erkannte diese Aufwendungen als Werbungskosten an. Ob eine Feier 
beruflich veranlasst und damit abziehbar ist, muss nach Gerichtsmeinung anhand folgender 
Fragestellungen überprüft werden: 

 Was war der Anlass der Feier? 
 Wer trat als Gastgeber auf? 
 Wer bestimmte die Gästeliste? 
 Welcher Personenkreis wurde eingeladen? 
 Wann und wo fand die Feier statt? 
 Waren die Kosten der Feier üblich? 

Lädt ein Jubilar seine Arbeitskollegen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten betrieblichen 
Einheit (z.B. Abteilung) oder wegen ihrer Funktion (z.B. alle Auszubildenden) zu seiner Feier ein, 
spricht dies für eine berufliche Veranlassung der Kosten, weil die Einladungen dann nach abstrakten 
berufsbezogenen Kriterien ausgesprochen wurden. Werden hingegen nur einzelne ausgewählte 
Kollegen eingeladen, spricht dies eher für eine private Mitveranlassung der Kosten (= Einladung 
persönlicher Weggefährten). 
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Im vorliegenden Fall stufte der BFH die Kosten der Jubiläumsfeier als (nahezu) ausschließlich 
beruflich veranlasst ein. Hierfür sprach, dass Dienstjubiläen berufsbezogene Ereignisse sind und der 
klagende Finanzbeamte uneingeschränkt alle Amtsangehörigen zu seiner Feier eingeladen hatte. 
Gegen den privaten Charakter der Veranstaltung sprach, dass die Kosten moderat ausgefallen waren 
und die Veranstaltung im Finanzamt und teilweise während der Dienstzeit stattgefunden hatte. 

Hinweis: Wer seine Jubiläumsfeier in einem berufsbezogenen üblichen Rahmen stattfinden lässt, hat 
also gute Chancen auf einen Kostenabzug. Die steuerliche Anerkennung hat allerdings ihre Grenzen: 
In einem anderslautenden Urteil hat der BFH vor Jahren entschieden, dass kein 
Werbungskostenabzug eröffnet ist, wenn ein Jubilar in gehobener beruflicher Position einen 
Empfang mit 250 geladenen Personen des öffentlichen Lebens veranstaltet, um seinen 
Repräsentationspflichten nachzukommen. 

 

Erholungsbeihilfe: Arbeitgeber kann Urlaub des Arbeitnehmers steuergünstig bezuschussen 

Wollen Arbeitgeber die Urlaubskasse ihrer Arbeitnehmer aufbessern, können sie ihnen pauschal 
besteuerte Erholungsbeihilfen zahlen. Das Einkommensteuergesetz begünstigt Zahlungen bis zu 156 
EUR pro Jahr und Arbeitnehmer. Für Ehe- bzw. Lebenspartner dürfen nochmal maximal 104 EUR pro 
Jahr und für jedes Kind 52 EUR pro Jahr gezahlt werden. Hält der Arbeitgeber diese Grenzen ein, kann 
er die Lohnsteuer auf die Erholungsbeihilfe pauschal mit 25 % einbehalten. Der Arbeitnehmer muss 
auf den Zuschuss dann weder Steuern noch Sozialabgaben zahlen. 

Hinweis: Überschreitet der Arbeitgeber die Höchstgrenzen aber nur um einen Euro, kann die 
Erholungsbeihilfe nicht mehr pauschal versteuert werden. In diesem Fall entstehen für den 
Arbeitnehmer Steuern und Sozialabgaben. 

Unerheblich für die Anwendung der Lohnsteuerpauschalierung ist, ob mit dem Zuschuss der 
Strandurlaub am Meer, die Wandertour in den Bergen oder der Besuch im Freizeitpark finanziert 
wird. Wichtig ist nur, dass der Arbeitnehmer die Beihilfe tatsächlich für Erholungszwecke genutzt hat 
und die Zahlung in einem zeitlichen Zusammenhang zum Urlaub (maximal drei Monate davor oder 
danach) geflossen ist. 

Damit das Finanzamt die Lohnsteuerpauschalierung anerkennt, muss der Arbeitnehmer seinem 
Arbeitgeber nachweisen, dass er das Geld  für Erholungszwecke ausgegeben hat. Wer seinen Urlaub 
zu Hause verbracht hat, kann beispielsweise die Quittungen über Freizeitpark- oder 
Schwimmbadbesuche beim Arbeitgeber einreichen. Ist der Arbeitnehmer verreist, sollte er seinem 
Arbeitgeber die Rechnung des Reiseveranstalters oder Hotels einreichen. Mit diesen Nachweisen 
kann der Arbeitgeber die Erholungsbeihilfe sogar nachträglich pauschalbesteuert auszahlen. 

 

Streit mit Handwerkern: Zivilprozesskosten sind nicht absetzbar 

Pfusch am Bau ist keineswegs unüblich - mit diesem Argument hat der Bundesfinanzhof (BFH) es 
kürzlich abgelehnt, die Kosten für einen Zivilprozess gegen ein Handwerksunternehmen als 
außergewöhnliche Belastungen anzuerkennen. 
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Im Urteilsfall hatte ein Privatmann ein Handwerksunternehmen mit der Verlegung von Parkett in 
seinem Anwesen beauftragt. Die Handwerker hatten den Bodenbelag zunächst ohne Fuge direkt bis 
an die bodentiefen Fenster verlegt. Als sich das Parkett im Sommer feuchtigkeitsbedingt ausdehnte, 
drückte es die Fenster nach außen und beschädigte diese. Daraufhin kürzten die Handwerker das 
Parkett an den Fensterfronten so stark, dass es im Randbereich nicht mehr den gesamten Boden 
bedeckte. Der Privatmann musste das Parkett schließlich im Randbereich der Räume neu verlegen 
lassen. Nach einer Rechnungskürzung entwickelte sich ein Rechtsstreit vor dem Amtsgericht, dessen 
Kosten der Privatmann anteilig als außergewöhnliche Belastungen in seiner 
Einkommensteuererklärung geltend machte. 

Nachdem das Finanzgericht München die Kosten zunächst anteilig anerkannt hatte, hob der BFH nun 
das finanzgerichtliche Urteil auf und wies die Klage des Privatmanns ab. 

Die Bundesrichter erklärten, dass Zivilprozesskosten nach der geltenden höchstrichterlichen 
Rechtsprechung nur insoweit steuerlich abziehbar sind, als der Prozess existenziell wichtige Bereiche 
oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt. Diese existenzielle Bedeutung konnte das 
Gericht dem vorliegenden Rechtsstreit nicht beimessen. Die wesentliche Ursache für den Rechtsstreit 
lag in der Beschädigung der Fenster aufgrund der unsachgemäßen Verlegung des Parketts. Die 
mangelhafte Ausführung solcher Werkleistungen ist nach Gerichtsmeinung nicht mit 
ungewöhnlichen Schadensereignissen vergleichbar, so dass ein Kostenabzug nicht in Betracht 
kommt. 

Hinweis: Bereits in einem Urteil aus Januar 2016 hatte der BFH entschieden, dass Zivilprozesskosten 
infolge üblicher Baumängel keinen Kostenabzug ermöglichen. Im zugrundeliegenden Fall hatten 
Eheleute gegen den Bauträger ihrer neu errichteten Doppelhaushälfte prozessiert, weil kurz nach 
ihrem Einzug Wasser in den Keller des Hauses eingedrungen war. Der BFH erkannte die Kosten unter 
anderem mit der Begründung ab, dass das Eindringen des Wassers nicht zur Unbewohnbarkeit des 
Hauses geführt hatte und Baumängel nicht mit ungewöhnlichen Schadensereignissen vergleichbar 
sind. 

 

Handwerkerleistungen: Kosten für Einbruchsschutz sind absetzbar 

Alarmanlagen, Überwachungskameras und einbruchhemmende Fenster - viele deutsche Haushalte 
rüsten auf und lassen die eigenen vier Wände nachträglich gegen Einbrüche sichern. Nach Berichten 
der Tageszeitung "Die Welt" stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche im Jahr 2015 deutschlandweit 
auf 167.136 an, nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei blieben davon immerhin 71.300 Taten 
erfolglos, was auch der verbesserten Sicherheitstechnik geschuldet sein mag. 

Wer sein Eigenheim nachrüsten lässt, sollte wissen, dass er 20 % der hierbei anfallenden 
Handwerkerlöhne, Fahrt- und Maschinenkosten von der tariflichen Einkommensteuer abziehen kann; 
begrenzt ist der Steuerbonus auf 1.200 EUR pro Jahr. Die Kosten für die verbaute Sicherheitstechnik 
sind allerdings nicht absetzbar. 

Beispiel: Ein Privathaushalt zahlt für den nachträglichen Einbau einer Alarmanlage insgesamt 4.000 
EUR, darin enthalten sind Handwerkerlöhne von 1.300 EUR (einschließlich Umsatzsteuer). Die Löhne 
können auf dem Hauptvordruck der Einkommensteuererklärung abgerechnet werden, so dass das 
Finanzamt einen Steuerbonus von 260 EUR (20 % von 1.300 EUR) von der Einkommensteuer abzieht. 
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Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen wird vom Fiskus allerdings nur gewährt, wenn der 
private Auftraggeber eine Rechnung für die Leistungen erhalten und den Rechnungsbetrag unbar auf 
das Konto des Leistungserbringers gezahlt hat. Durch diese Abzugsvoraussetzungen will der 
Gesetzgeber die Schwarzarbeit in Privathaushalten bekämpfen. 

Hinweis: Seit 2015 werden einbruchhemmende Baumaßnahmen über zinsgünstige Kredite und 
Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert. Wer diese Vergünstigungen in 
Anspruch nimmt, darf die Handwerkerkosten allerdings nicht mehr zusätzlich steuerlich absetzen. 
Private Auftraggeber sollten daher vorab durchrechnen, ob eine Förderung über die KfW oder der 
Steuerbonus günstiger ist. 

 

Kassenbuchführung: Mangelnde Ordnungsmäßigkeit führt zu weitreichenden Hinzuschätzungen 

Als Unternehmer im Gastronomiegewerbe haben Sie täglich mit Bargeld zu tun. Eine 
ordnungsgemäße Kassen- und Buchführung ist daher schon aus wirtschaftlichen Gründen wichtig. 
Genaues Arbeiten und Dokumentieren ist jedoch aufwendig und wird mitunter vernachlässigt - was 
bei Betriebsprüfungen häufig zu den gefürchteten Hinzuschätzungen durch das Finanzamt führt. 

Wie weit eine solche Hinzuschätzung reichen kann, musste kürzlich ein Dönerimbissbetreiber 
erfahren: Nach einem entsprechenden Hinweis hatte die Steuerfahndung festgestellt, dass er nicht 
nur keine ordnungsgemäße Kassenbuchführung vorweisen konnte, sondern auch seine Kassen 
manipuliert und die Hälfte seiner Einnahmen und Ausgaben verschwiegen hatte. 

Ist die Kassenbuchführung nicht ordnungsgemäß, kann auch das steuerliche Ergebnis nicht stimmen. 
Das Finanzamt hat in einem solchen Fall das Recht, die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen. Die 
Hinzuschätzungen reichten bei dem Hamburger Imbissbetreiber so weit, dass die Erkenntnisse der 
Steuerfahndung auch auf vergangene Jahre übertragen wurden. Das Finanzamt erhöhte rückwirkend 
den Gewinn aus Gewerbebetrieb für die vier geprüften Jahre erheblich. Entsprechend stieg auch die 
zu zahlende Einkommensteuer. 

Den Einwand des Imbissbetreibers, dass die Hinzuschätzungen in Anbetracht eines in den 
vergangenen Jahren ausgebrochenen Preiskampfs - in der Branche auch als Dönerkrieg bezeichnet - 
übertrieben waren, ließ das Finanzgericht Hamburg nicht gelten. Einerseits bezweifelten die Richter 
das Vorhandensein eines solchen Dönerkriegs und andererseits verwiesen sie darauf, dass das 
Finanzamt noch wesentlich höher hätte schätzen können. 

Hinweis: Ab 2017 gelten für elektronische Kassensysteme neue Regeln. Gern informieren wir Sie über 
die rechtlichen und technischen Neuerungen für die Kassenbuchführung.
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Diese aktuelle Steuerinformation erhalten Sie als Service von Ihrem Steuerberater.  

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Ihr Steuerberater Michael Koch & Team 

 

 

Dipl.-Finanzwirt 
MICHAEL KOCH 

Steuerberater 
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